
Landratsamt

Veterinäramt
LandratsamtRavensburg,Postfach1940,88189Ravensburg

Ten Lebensmitelüberwachung

Durchwahl 0751/85-5410
Telefax 0751/85-5405
E-Mail vet@landkreis-ravensburg.de

Dienstgebäude RV2
Friedenstr.2
88212 Ravensburg

ÖPNV: Anbindung:Linie1,2,3,5
Haltestelle"Gymnasien"

Sprechzeiten: Mo.- Fr.08.00-12.00Uhr
Mo.-Mi.13.30-15.30Uhr
Do.13.30-17-30Uhr

Aktenzeichen: VET-4283.53-3
IhrSchreibenvom/AZ:
Datum: 24.Januar2019

Lebensmittelüberwachung-Antragnach dem Verbraucherinformationsgesetz
Betrieb:Pizza-Express-Pronto,WangenerStr. 24,Leutkirchim Allgäu

Sehr geehrter████ █████

hiermitbestätigenwirden EingangIhres o. a.Antragsvom 15.01.2019.

EineHerausgabe von Kontrollberichtensiehtdas Verbraucherinformationsgesetz(VIG)nichtvor.

Wir legendaher IhrenAntragdahingehendaus,dass Sie Informationennach $ 2Absatz 1 Nr.1

VIG zu allenDaten über festgestelltenichtzulässigeAbweichungen von Anforderungen nach

dem Lebensmittelrechtsowie Maßnahmen und Entscheidungen,dieim Zusammenhang mitden

genanntenAbweichungengetroffenwurden,indem genanntenBetriebfürdiebeidenletzten
Betriebsprüfungenwünschen.

Wir werden den von Ihnen benanntenBetriebzu: Ihrem Antrag und unsererAntwort
insbesonderezur FrageinZiffer2 IhresAntragsgemäß 85 VIG anhören,wodurch sichdie
Entscheidungsfristum einenweiterenMonatverlängert.

SiehabenderDatenweitergabegemäßArtikel21 Datenschutzgrundverordnungwidersprochen.
HierzuhabenSieaus Gründen,die sichausIhrerbesonderenSituationergeben,das Recht.Ihre
besondereSituationhaben Sie jedoch nichtdargelegt.BisheristIhrWiderspruchsomit
unbegründet.WirweisenSiedaraufhin,dassgemäß 85 Abs.2 Satz4 VIG aufNachfragedes
Dritten(betroffenerBetrieb)diesemderName und dieAdressedesAntragstellersoffenzu legen
ist.Wird der Widerspruchder Datenweitergabenichtzurückgenommen oder entsprechend
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begründet,istdaher eineBearbeitungIhresAntragsnichtmöglich.BitteteilenSieuns mit,ob Sie

IhrenAntrag unterdieserVorgabe aufrechterhaltenwollen oder IhrenAntrag zurücknehmen

möchten.

Die Auskunftserteilungistgrundsätzlichbiszu einem Verwaltungsaufwand von 1.000€ gemäß 8

7 Abs. 1 VIG gebühren- und auslagenfrei.Allerdingskann dieser Verwaltungsaufwand

überschrittenwerden,wenn das betroffeneUnternehmen Einwendungen erhebtodergarden

Rechtsweg beschreitet.In diesem Fallwerden kostendeckende Gebühren und Auslagen
erhoben.

DieBeantwortungIhrerAnfrageerfolgtaus Datenschutzgründennur postalisch.

Mit;freundlichenGrüßen


